
Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon
Politische Gemeinde Regensdorf

Einladung zur
Gemeindeversammlung
auf Montag, 7. Dezember 2020, 19.30 Uhr, im Kongresssaal des Mövenpick Hotels

A. Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon
1. Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 22%

2. Anfragen nach §17 des Gemeindegesetzes

Anschliessend

B. Politische Gemeinde
1. Totalrevision der Personalverordnung der Gemeinde Regensdorf

2. Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 96%

3. Anfragen nach §17 des Gemeindegesetzes

Die detaillierten Unterlagen und das Stimmregister liegen ab Montag, 6. November 2020 während der
ordentlichen Bürozeit in der Gemeinderatskanzlei Regensdorf bzw. im Sekretariat der Sekundarschul-
gemeinde, Riedthofstrasse 100, 8105 Regensdorf, zur Einsicht auf. Auf Wunsch wird Ihnen die Weisung
(Beleuchtender Bericht) per Post zugestellt.

Die Stimmberechtigung richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte vom 1. September
2003.

Anfragen nach §17 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat mindestens zehn Arbeitstage vor der
Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

Um den Versammlungsbesuchern das unentgeltliche Parkieren zu ermöglichen, bleiben die Schranken in
der Zentrumsgarage «Nord» an diesem Abend ausnahmsweise geöffnet.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Gemeindeversammlung kurzfristig abgesagt werden kann. Der
entsprechende Entscheid wird aufgrund der kantonalen und / oder Bundesvorgaben im Zusammenhang
mit der Covid-19-Situation (Coronavirus) gefällt werden.

Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname und Telefonnummer) werden im Eingangsbereich erfasst. Es werden
Ihnen nummerierte Sitzplätze zugewiesen. Die Kontaktdaten werden 14 Tage nach der Versammlung un-
widerbringlich gelöscht.

Zudem weisen wir darauf hin, dass an der Versammlung Schutzmasken abgegeben werden, welche zwin-
gend getragen werden müssen. Es wird ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Im Weite-
ren wird zwischen allen Besucherinnen- und Besuchersitzplätzen immer ein Stuhl freigehalten. Wir bitten
Sie überall, insbesondere aber im Eingangsbereich und beim Verlassen des Saales die Abstandsvorschrif-
ten von 1.5 Metern immer zu beachten.

Zudem bitten wir Sie, den Anweisungen der Versammlungsleitung und des anwesenden Gemeindeper-
sonals strikte Folge zu leisten. Wir danken Ihnen herzlich dafür! Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag
zur Eindämmung des Coronavirus!

Regensdorf, 6. November 2020 Im Auftrag der Gemeindevorsteherschaft:
Gemeinderat Regensdorf

Weisungen und Anträge

A. Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon
1. Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 22 %

A. BELEUCHTENDER BERICHT / WEISUNG

Das Budget 2021 der Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Aufwand Fr. 24‘558‘800.00
Ertrag Fr. 24‘265‘700.00
Aufwandüberschuss Fr. 293‘100.00

Einlage in die finanzpolitische Reserve Fr. 0.00
Entnahme aus Eigenkapital Fr. 293‘100.00

Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 878‘000.00
Einnahmen Fr. 0.00

Nettoinvestitionen Fr. 878‘000.00

Die Erfolgsrechnung zeigt einen Gesamtaufwand von 24‘558‘800 Franken und einen Ertrag von
10‘782‘500 Franken (ohne ordentliche Steuern des Rechnungsjahres). Der durch Steuern zu de-
ckende Aufwandüberschuss beträgt somit 13‘776‘300 Franken. Bei einem mutmasslichen einfachen
Gemeindesteuerertrag (100 %) von gerundet 61‘290‘000 Franken wird zur Deckung des Aufwand-
überschusses ein Steuerfuss von 22 % (Vorjahr 22 %) erhoben. Der schlussendlich resultierende
Aufwandüberschuss von 293‘100 Franken wird dem Eigenkapital belastet.

Die ordentlichen Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen 2‘268‘400 Franken. Die
Selbstfinanzierung in der Erfolgsrechnung beträgt 1‘975‘300 Franken. Die Investitionsrechnung im
Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen in der Höhe von 878‘000 Franken aus. Der Selbst-
finanzierungsgrad beträgt 225%.

B. ERWÄGUNGEN

Die Sekundarschulpflege hat das Budget 2021 der Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Däl-
likon geprüft und verabschiedet.

Im Vorjahresbudget 2020 wurde ein Ertragsüberschuss in der Höhe von 182‘400 Franken ausge-
wiesen. Zudem wurde eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in Höhe von 800‘000 Franken
budgetiert. Somit verschlechtert sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresbudget 2020 um rund
1‘275‘000 Franken.

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt bei den Steuern deutliche Spuren. Es wird mit einem Rück-
gang bei den Steuererträgen gerechnet. Dazu kommen auch die Folgen der Steuervorlage 17, wel-
che im Jahr 2021 erstmals zu tieferen Steuererträgen bei den juristischen Personen führen wird sowie
der voraussichtliche Wegzug einer bedeutenden juristischen Person aus der Gemeinde Regensdorf.
Dies führt insgesamt zu einem Rückgang des einfachen Gemeindesteuerertrags (100 %) um gut 10
Prozent. Insgesamt wird im Vergleich zum Budget 2020 ein um rund 1.5 Mio. Franken tieferer Steuer-
ertrag ausgewiesen.

Der kommunale und kantonale Personalaufwand verändert sich gegenüber dem Budget 2020 kaum.
Beim Sachaufwand ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Auch in der Sonderschulung sind die
Nettoaufwendungen leicht rückläufig.

Im Investitionsbudget 2021 ist vorgesehen, einen Jahrgang mit persönlichen iPad auszustatten. Der
ältere Trakt A des Schulhauses Petermoos soll mit einem Personenaufzug versehen werden, damit
er auch für Personen mit einer Behinderung zugänglich ist.

Das detaillierte Budget 2021 und Informationen zur Aufgaben- und Finanzplanung können auf
der Schulverwaltung eingesehen werden. Ebenso werden auf der Homepage der Sekundarschule
(www.sek-regensdorf.ch) die Unterlagen zur Verfügung gestellt.

C. ANTRAG

1. Die Sekundarschulpflege beantragt der Sekundarschulgemeindeversammlung vom 7. Dezem-
ber 2020 das Budget 2021 wie folgt zu genehmigen:

Erfolgsrechnung Aufwand Fr. 24‘558‘800.00
Ertrag Fr. 24‘265‘700.00
Aufwandüberschuss Fr. 293‘100.00

Entnahme aus Eigenkapital Fr. 293‘100.00
Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 878‘000.00

Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestitionen Fr. 878‘000.00

2. Der Steuerfuss wird auf 22% (Vorjahr 22%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
Ein Steuerprozent entspricht rund 612‘900 Franken.

Regensdorf, 22. September 2020 Sekundarschulpflege
Regensdorf/Buchs/Dällikon

Präsidentin: Marlise Fahrni
Leiter Schulverwaltung: Patrick Schmid

D. ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission Dällikon hat das Budget 2021 der Sekundarschulge-
meinde Regensdorf/Buchs/Dällikon in der von der Sekundarschulpflege beschlossenen
Fassung vom 22. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Aufwand Fr. 24’558’800.00

Ertrag Fr. 24’265’700.00
Aufwandüberschuss Fr. 293’100.00

Entnahme aus Eigenkapital Fr. 293’100.00

Nettoinvestitionen Fr. 878‘000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag Fr. 61‘290‘000.00

Steuerfuss 22 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschulgemeinde
Regensdorf/Buchs/Dällikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpoli-
tische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haus-
haltsgleichgewicht sind eingehalten.

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Sekundarschulgemeindeversammlung, das
Budget 2021 der Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon entsprechend dem An-
trag der Sekundarschulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 22 % (Vorjahr 22 %) des
einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Dällikon, 30. September 2020 Rechnungsprüfungskommission Dällikon
Präsident: Urs-Peter Gerber
Aktuar: Heinz Suter

B. Politische Gemeinde
1. Totalrevision der Personalverordnung der Gemeinde Regensdorf

A. WEISUNG / BELEUCHTENDER BERICHT

1. Ausgangslage

1.1 Zweck und Inhalt von Personalverordnung und Vollzugsverordnung zur Personalverordnung

In der Personalverordnung (PVO) werden die grundlegenden Bestimmungen aufgeführt, welche das
Anstellungsverhältnis des Personals der Gemeinde gestalten. Im Wesentlichen werden die Rechte und
Pflichten von Gemeinde und Mitarbeitenden in den Grundzügen festgelegt und die Zuständigkeiten
für den Erlass der Ausführungsbestimmungen festgelegt. In der Vollzugsverordnung zur Personalver-
ordnung (VVO) werden die Einzelheiten zu den verschiedensten personalrechtlichen Themen festgelegt.

1.2 Geltungsbereich der Personalverordnung

Das gesamte Personal der Gemeinde Regensdorf untersteht mit folgenden Ausnahmen dieser Verord-
nung.

Das Arbeitsverhältnis des kantonal angestellten Schulleitungs- und Lehrpersonals richtet sich nach dem
kantonalen Lehrpersonalrecht und subsidiär nach dem kantonalen Personalrecht. Nur wenn dieses kei-
ne ausdrückliche Regelung enthält, gilt die vorliegende Personalverordnung.

Das Arbeitsverhältnis des kommunal angestellten Lehrpersonals der Primarschule (inkl. Therapieper-
sonal), allenfalls kommunal angestellter Schulleiterinnen und Schulleiter sowie der Leiterin oder des
Leiters Bildung richten sich sinngemäss nach dem kantonalen Lehrpersonalgesetz. Enthält dieses keine
ausdrückliche Regelung, richtet sich das Anstellungsverhältnis subsidiär nach der vorliegenden Perso-
nalverordnung.

Der Gemeinderat erlässt Ausführungsbestimmungen. Er kann insbesondere für Personal, welches im
Alters- und Pflegeheim Furttal, bei der Gemeindepolizei, im Werkhof oder als kommunale Angestellte
in der Primarschule tätig ist, von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichende Regelungen er-
lassen, soweit dies betrieblich sinnvoll oder notwendig ist.

1.3 Formale Zuständigkeiten

Gestützt auf Art. 11 der Gemeindeordnung der Gemeinde Regensdorf ist die Gemeindeversammlung
zuständig für den Erlass und die Änderung von wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere
die grundlegenden Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestellten, vorliegend der
Erlass der Personalverordnung.

Gestützt auf Art. 22 und 23 der Gemeindeordnung der Gemeinde Regensdorf ist der Gemeinderat zu-
ständig für den Erlass und die Änderung von weniger wichtigen Rechtssätzen, wie zum Beispiel die Or-
ganisation und Leitung der Verwaltung. Gestützt auf diese Bestimmung ist der Gemeinderat zuständig
für den Erlass der Vollzugsverordnung zur Personalverordnung.

Die VVO liegt im Entwurf vor. Formal kann die VVO durch den Gemeinderat erst auf den Zeitpunkt des
Inkrafttretens der PVO verabschiedet werden. Sollte sich in der Anwendung der Vollzugsverordnung
zeigen, dass Änderungsbedarf besteht, kann der Gemeinderat die VVO jederzeit in eigener Kompetenz
anpassen. Diese Zuständigkeitsordnung gilt bereits heute gestützt auf die gültige PVO.



1.4. Auslöser für die Revision der Personalverordnung

Verschiedene Faktoren führen dazu, dass die Personalverordnung einer Totalrevision unterzogen wer-
den muss. Nachfolgend werden die wesentlichen Punkte einzeln erläutert.

1.4.1. «Überalterung» der PVO

Die aktuell gültige Personalverordnung (PVO) der Gemeinde aus dem Jahr 2002 ist teilweise veraltet
und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und Bedürfnissen der Gemeinde und der Mit-
arbeitenden.

1.4.2 Unbefriedigende rechtliche Situation, rund um «Auflösungen von Arbeitsverhältnissen»

Ein weiterer Kern-Faktor ist der Umstand, dass die Gemeinde Regensdorf in Fällen von Auflösungen
von Arbeitsverhältnissen durch den Arbeitgeber (Kündigungen) in den vergangenen Jahren aufgrund
der geltenden rechtlichen Grundlagen sehr viel Zeit und hohe direkte und indirekte Kosten zu tragen
hatte. Damit die Gemeinde Regensdorf ihren Auftrag in der geforderten Qualität und effizient erfüllen
kann, muss es für sie möglich sein, Arbeitsverhältnisse rechtzeitig, innert nützlicher Frist und ohne
unverhältnismässig hohe Kosten auflösen zu können, sofern die betroffenen Personen den an sie
gestellten Anforderungen nicht genügen.

Mit der vorliegenden Revision der PVO erhält die Gemeinde den benötigten Spielraum, indem grund-
sätzlich neu keine Bewährungsfristen von in der Regel mehreren Monaten angesetzt werden müs-
sen. Die allgemeinen Verwaltungsgrundsätze gelten weiterhin und ein fairer Umgang mit Konflikten
ist selbstverständlich. Den Mitarbeitenden wird kommuniziert, wo sie sich zu verbessern und welche
Ziele sie zu erreichen haben. Es sollen jedoch keine zusätzlichen Bewährungsfristen eingeräumt
werden müssen, welche den Betrieb (und meist auch die betroffenen Mitarbeitenden) in der Regel
übermässig belasten.

Auch die heutige Anwendung bezüglich «Abfindung» soll geändert werden. Nach heutigem Recht ist
Mitarbeitenden der Gemeinde Regensdorf, deren Arbeitsverhältnis auf Veranlassung der Gemeinde
und ohne Verschulden der Mitarbeitenden aufgelöst wird, unter folgenden Bedingungen eine Abfin-
dung geschuldet: die betroffene Person arbeitete mindestens 5 Jahre bei der Gemeinde Regensdorf
und ist mindestens 35 Jahre alt. Die Abfindungshöhe liegt zwischen 1 und 15 Monatslöhnen.

Diese Privilegierung gegenüber Angestellten in der Privatwirtschaft soll abgeschafft werden. In Här-
tefällen soll aber die Möglichkeit bestehen, Mitarbeitenden mit wenigstens 10 Dienstjahren und mit
einem Alter von mindestens 50 Jahren eine Abfindung von maximal 6 Monatslöhnen zuzusprechen.
Der Entscheid hierüber obliegt dem Gemeinderat.

1.4.3. Klärung des Geltungsbereichs der PVO für die kommunal angestellten Personen der Primar-
schule

Die Bildung der Einheitsgemeinde führt dazu, dass geklärt werden muss, welche Angestellten wel-
chen rechtlichen Regelungen unterstehen. Diese Frage wird mit der vorliegenden PVO geklärt. Ziel
der neuen rechtlichen Grundlagen ist es, dass «Gleiches mit Gleichem und Ungleiches mit Unglei-
chem» verglichen und dementsprechend behandelt wird. Kommunal angestelltes Personal, das wie
die kantonal angestellten Lehrkräfte direkt am Unterricht der Kinder teilnimmt, soll dem Lehrperso-
nalgesetz unterstellt werden. Subsidiär soll jedoch nicht das übrige kantonale Recht, sondern das
kommunale Recht zur Anwendung kommen. Das übrige Personal, das für die Primarschule arbeitet,
soll ganz dem kommunalen Recht unterstehen, um die Gleichbehandlung mit dem übrigen Gemein-
depersonal, das vergleichbare Funktionen ausübt, sicherzustellen.

1.4.4 Zusammenführung von verschiedenen Rechtsgrundlagen

In der Gemeinde Regensdorf wurden über die Jahre zu diversen Einzelfragen wie der Arbeitszeit,
der Arbeitsverhältnisse im Alters- und Pflegeheim Furttal oder der Gemeindepolizei spezielle Re-
gelwerke in Kraft gesetzt, die personalrechtliche Bestimmungen beinhalten. Der heutige Zustand
mit diversen Reglementen ist in der Anwendung für Mitarbeitende und Vorgesetzte, aber auch in
der Rechtsanwendung, unübersichtlich und unbefriedigend. Mit dem Entwurf der vorliegenden VVO
werden diverse Reglemente zu einem einzigen Reglement zusammengefasst, was die Lesbarkeit,
Übersichtlichkeit und korrekte Anwendbarkeit deutlich steigern wird.

1.5 Geltung des kantonalen Rechts

Die neue PVO regelt diejenigen Sachverhalte, die in der Gemeinde abweichend zum Personalrecht
des Kantons Zürich geregelt werden sollen. Überall dort, wo kommunal nichts geregelt ist, kommt
wie bis anhin das kantonale Recht zum Tragen.

1.6 Vernehmlassung beim Personal

Das Personal der durch die PVO betroffenen Mitarbeitenden der Gemeinde bzw. Primarschule wurde
mittels einer umfassenden Vernehmlassung angehört. Im Weiteren wurde dem Personal im Rahmen
einer Informationsveranstaltung während der Dauer der Vernehmlassung die Möglichkeit geboten,
sich direkt durch den Gemeindepräsidenten, den Primarschulpräsidenten, den Gemeindeschreiber,
dessen Stellvertreterin sowie die beauftragte Rechtsanwältin zu informieren, Fragen zu stellen und
Rückmeldungen anzubringen.

Insgesamt gingen rund 15 Rückmeldungen ein, welche von kleineren Rückmeldungen bis hin zu
umfassenderen Stellungnahmen reichten. Wo sinnvoll und umsetzbar, wurden die Rückmeldungen
der Mitarbeitenden sinngemäss in die PVO und die VVO eingearbeitet.

1.7 Finanzielles

Durch die vorliegende Personalverordnung werden durch die Vereinfachung des Kündigungsverfah-
rens und die restriktiveren Abfindungsmodalitäten in Einzelfällen Kosten eingespart (direkte Abfin-
dungskosten und indirekte Anwaltskosten). In allen anderen Bereichen sind die PVO und VVO in der
praktischen Umsetzung kostenneutral.

2. Zusammenfassung

Die neue Personalverordnung der Gemeinde Regensdorf stellt eine moderne, schlanke, den heutigen
Bedürfnissen entsprechende und insbesondere im Bereich des Kündigungsschutzes dem Privat-
recht sich deutlich annähernde rechtliche Grundlage dar. Sie regelt zudem abschliessend den Gel-
tungsbereich des Rechts. Dies bringt Klarheit in Bezug auf die Frage des anwendbaren Rechts für
das kommunal angestellte Personal mit Arbeitsort Primarschule und für die übrigen Mitarbeitenden
der Gemeinde Regensdorf.

3. Inkraftsetzung

Die vorliegende Personalverordnung soll per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt werden. Die Personal-
verordnung der politischen Gemeinde Regensdorf vom 1. Januar 2002 sowie die Personalverord-
nung der Primarschule vom 1. Januar 2010 werden durch das Inkrafttreten der vorliegenden Perso-
nalverordnung aufgehoben.

4. Dokumentation / öffentliche Auflage

Auf der Homepage der Gemeinde Regensdorf (www.regensdorf.ch/personalverordnung) sowie in
der Kanzlei können die PVO, die VVO sowie eine synoptische Darstellung der alten und der neuen
PVO eingesehen werden.

B. ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der neuen Personalverordnung der Ge-
meinde Regensdorf zuzustimmen.

Regensdorf, 15. September 2020 Gemeinderat Regensdorf

Präsident: Max Walter
Schreiber: Stefan Pfyl

Uebersicht
Budget 2021

Rechnung 2019 Budget 2021

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

Erfolgsrechnung
117’726’643.40 122’311’000 Total Aufwand 124’295’700

130’756’290.10 122’211’800 Total Ertrag 120’357’900
99’200 Aufwandüberschuss 3’937’800

13’029’646.70 Ertragsüberschuss

130’756’290.10 130’756’290.10 122’211’800 122’211’800 120’357’900 120’357’900

Investitionen im Verwaltungsvermögen
10’304’076.80 20’041’000 Total Ausgaben 28’569’000

869’369.75 1’534’000 Total Einnahmen 4’839’000
9’434’707.05 18’507’000 Nettoinvestitionen 23’730’000

Einnahmenüberschuss

10’304’076.80 10’304’076.80 20’041’000 20’041’000 28’569’000 28’569’000

Investitionen im Finanzvermögen
87’975.15 577’000 Total Ausgaben 3’480’000

413’000 Total Einnahmen 20’000
87’975.15 164’000 Nettoveränderung 3’460’000

87’975.15 87’975.15 577’000 577’000 3’480’000 3’480’000

Veränderung Kapitalkonto
65’554’115.25 149’164’880 Zweckfreies Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr (EB) 149’065’680

99’200 Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung 3’937’800
70’581’117.82 Aufwertung aus Restatement (einmalig 2019)
13’029’646.70 Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung

149’164’879.77 149’065’680 Zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 145’127’880

149’164’879.77 149’164’879.77 149’164’880 149’164’880 149’065’680 149’065’680

Budget 2020

2. Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 96%

A. WEISUNG

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der politischen Gemeinde geprüft und verabschiedet.

Das detaillierte Budget 2021 der Einheitsgemeinde zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von
96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 124’295’700 (Vorjahr Fr. 122’311’000) und einen
Ertrag von Fr. 120’357’900 (Vorjahr Fr. 122’211’800).

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3’937’800 (Vorjahr Fr. 99’200) wird dem Eigenkapital
belastet. Das Eigenkapital wird somit Ende Budgetjahr 2021 voraussichtlich rund 145 Mio. Franken
betragen.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 28’569’000 (Vorjahr
Fr. 20’041’000) und Einnahmen von Fr. 4’839’000 (Vorjahr Fr. 1’534’000) Nettoinvestitionen im Ver-
waltungsvermögen von Fr. 23’730’000 (Vorjahr Fr. 18’507’000) aus.

Im Finanzvermögen werden Nettoausgaben von Fr. 3’460’000 ausgewiesen.

Das detaillierte Budget 2021 und Informationen zur Aufgaben- und Finanzplanung können auf
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Ebenso werden auf der Homepage der Gemeinde
Regensdorf (www.regensdorf.ch) die Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Aus Kostengründen verzichtet der Gemeinderat auf den Versand von detaillierten Unterlagen.

B. ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020, dem Budget 2021
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3’937’800 zuzustimmen und den gleichbleibenden Steuerfuss
von 96% (Vorjahr 96%) zu genehmigen.

Regensdorf, 15. September 2020 Gemeinderat Regensdorf
Präsident: Max Walter
Schreiber: Stefan Pfyl

C. ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Regensdorf
in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15. September 2020 geprüft. Das Budget
weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 124‘295‘700.00
Ertrag Fr. 120‘357‘900.00

Aufwandüberschuss Fr. -3‘937‘800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben
Verwaltungsvermögen Fr. 28‘569‘000.00

Einnahmen
Verwaltungsvermögen Fr. 4‘839‘000.00

Nettoinvestitionen
Verwaltungsvermögen Fr. 23‘730‘000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. 3‘480‘000.00
Einnahmen Finanzvermögen Fr. 20‘000.00

Nettoinvestitionen
Finanzvermögen Fr. 3‘460‘000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 37‘100‘000.00

Steuerfuss 96%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung in Höhe von Fr. 3‘937‘800.00 wird dem Bilanzüber-
schuss zugewiesen.

Die Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich bezüglich der Auswirkungen der Co-
rona-Krise wurden bei der Schätzung des Steuerertrags 2021 berücksichtigt. Der budgetierte Auf-
wandüberschuss ist im Wesentlichen auf die zu erwartenden Steuerausfälle zurückzuführen. Der
Rückschlag beträgt weniger als 50% des gesetzlich zulässigen Aufwandüberschusses gemäss §
92 Abs. 2 GG. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Regensdorf verkraftet diesen Rückschlag in An-
betracht des Ertragsüberschusses des Rechnungsjahrs 2019 problemlos, ohne dass eine Erhöhung
des Steuerfusses notwendig wäre. Dennoch ist bei neuen Projekten und Investitionen weiterhin Zu-
rückhaltung angezeigt und die Kosten geplanter Projekte sind laufend zu überprüfen – insbesondere
da die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Steuererträge der Folgejahre zum heutigen Zeitpunkt
nicht zuverlässig abschätzbar sind.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2021
der Politischen Gemeinde Regensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu ge-
nehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags
festzusetzen.

Regensdorf, 26. Oktober 2020 Die Rechnungsprüfungskommission
Regensdorf
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